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Geheimhaltungsverpflichtung 
 
„Betriebsgeheimnis“ im Sinne dieser Vereinbarung sind alle Beschreibungen, Skizzen, 
Zeichnungen, Designs, Schnitte, Muster, Daten, Erfindungen, Formeln, Verfahren, Pläne , 
Programme, Modelle, nicht zum Stand der Technik gehörende Kenntnisse und Erfahrungen 
und  Know-How, und zwar unabhängig von der Art der Aufzeichnung, Speicherung oder 
Übermittlung und unabhängig davon, ob diese jeweils ausdrücklich oder stillschweigend als 
geheim oder vertraulich bezeichnet sind. Davon ausgenommen sind lediglich solche 
Kenntnisse, die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung bereits nachweislich 
allgemein bekannt waren. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, alle vom Auftraggeber mitgeteilten Betriebsgeheimnisse, im 
Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung erlangten Erkenntnisse über innerbetriebliche 
Verhältnisse und Vorgänge beim Auftraggeber und den Inhalt dieses Vertrages Dritten 
gegenüber geheimzuhalten.  
 
Der Lieferant erwirbt durch die Mitteilung der Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers 
keinerlei eigene Benutzungs-, Bearbeitungs- oder Vervielfältigungsrechte. Der Auftraggeber 
behält sich insoweit alle Rechte vor, insbesondere alle Rechte zur Anmeldung von Patenten 
und gewerblichen Schutzrechten. 
 
Nach Beendigung des mit dieser Vereinbarung begründeten Vertragsverhältnisses oder 
sobald der Lieferant das Betriebsgeheimnis für die weitere Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen nicht mehr benötigt, sind die überlassenen Betriebsgeheimnisse an den 
Auftraggeber zurückzugeben, alle angefertigten Kopien zu vernichten und alle 
abgespeicherten Informationen zu löschen. 
 
Die Geheimhaltungsverpflichtung ist zeitlich nicht begrenzt. Sie endet insbesondere nicht 
durch die Beendigung des mit dieser Vereinbarung begründeten Vertragsverhältnisses. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, die Geheimhaltungsverpflichtung auch allen von ihm mit der 
Durchführung dieses Vertrages betrauten Personen aufzuerlegen und für deren Einhaltung 
auch nach Beendigung der Vertragsbeziehung zwischen dieser Person und dem Lieferanten 
Sorge zu tragen. 
 

___________________, den ______________ 

(Ort)           (Datum) 

Unterschrift Unterzeichnende:    Name Unterzeichnende in Druckbuchstaben: 

_____________________________________  ____________________________________ 

 

für die von ihm vertretene Gesellschaft: 

 

 

_____________________________________ 
(Firmenstempel) 
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